
1. Veranstalter auszufüllen. In diesem Falle hat der Mieter keinen Anspruch auf Minderung 
LinkEvents Messe- und Veranstaltungsservice der Standmiete. Die entstanden Kosten für Dekoration bzw. Ausfüllung des 
Heilbronner Str. 34 nicht bezogenen Standes gehen zu Lasten des Mieters. 
74193 Schwaigern
Tel. +49(0)7138 / 81 09 0-0 6. Standeinteilung
Fax +49(0)7138/ 81 09 0-16 Die Standeinteilung erfolgt durch den Veranstalter nach Gesichtspunkten, 
e-Mail: info@link-events.de die durch das Konzept und das Messe- und Ausstellungsthema gegeben 
www.link-events.de sind, wobei das Eingangsdatum nicht maßgebend ist. Besondere Wünsche 

des Ausstellers werden nach Möglichkeiten berücksichtigt. 
2. Anmeldung Die Standeinteilung wird schriftlich mitgeteilt. Beanstandungen müssen 
Die Standanmeldung erfolgt ausschließlich unter Verwendung des innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Standeinteilung schriftlich erfolgen. 
Anmeldeformulars. Die vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich Der Aussteller muss damit rechnen, dass aus technischen Gründen eine 
unterschriebene  Anmeldung ist direkt an den Veranstalter einzusenden. geringfügige Beschränkung des zugeteilten Standes erforderlich ist. Diese 
Die Anmeldung ist verbindlich, unabhängig von der Zulassung seitens des darf in der Breite und Tiefe höchstens je 10cm betragen und berechtigt nicht 
Veranstalters. zur Minderung der Standmiete. Das gilt nicht für ausdrücklich als Fertig- oder 
Die Anmeldung ist erst mit ihrem Eingang beim Veranstalter vollzogen und Systemstand angemeldete Fläche. 
erlangt damit erst ihre Gültigkeit. Sie hat bindenden Charakter bis zur Eine Verlegung des Standes darf nur aus zwingenden Gründen erfolgen. 
Zulassung oder endgültigen Nichtzulassung. Der Veranstalter hat dem betroffenen Aussteller eine/n möglichst 

gleichwertige/n Stand/Fläche zu geben. Der Aussteller ist in diesem Fall 
3. Anerkennung berechtigt, innerhalb 2 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Verlegung 
Mit der Anmeldung erkennt der Aussteller die “Allgemeinen Messe- und ohne gegenseitige Entschädigung vom Vertrag zurückzutreten. Der 
Ausstellungsbedingungen der Firma LinkEvents” als verbindlich für sich und Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Ausgenommen hiervon ist die 
alle von ihm auf der Veranstaltung Beschäftigten an. Verschiebung eines Standes um einige Meter in derselben Halle.  
Die gesetzlichen, arbeits- und gewerberechtlichen Vorschriften, besonders Der Veranstalter behält sich vor, die Ein- und Ausgänge, die Notausgänge 
für Umweltschutz, Feuerschutz, Unfallverhütung, Firmenbezeichnung und sowie die Durchgänge aus zwingenden Gründen zu verlegen. 
Preisauszeichnung sind einzuhalten. Änderungen der Lage, der Art oder Maße des Standes hat 

4. Zulassung
Über die Zulassung der Aussteller und der einzelnen Ausstellungs-
gegenstände entscheidet der Veranstalter. Der Veranstalter ist berechtigt, 
aus konzeptionellen Gründen eine Beschränkung der angemeldeten 
Ausstellungsgegenstände sowie eine Veränderung der angemeldeten 
Fläche vorzunehmen. 
Der Veranstalter kann aus sachlichen gerechtfertigten Gründen, 
insbesondere wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, 
einzelne Aussteller und Anbieter von der Teilnahme ausschließen. Er kann, 
wenn es für die Erreichung des Veranstaltungszweckes erforderlich ist, die 
Veranstaltung auf bestimmte Aussteller-, Anbieter- und Besuchergruppen 
beschränken. Konkurrenzausschluss darf weder verlangt noch zugesagt 
werden. 
Mit Eingang der Bestätigung für die Zulassung oder der Rechnung beim 
Aussteller ist der Vertragsabschluss zwischen Veranstalter und Aussteller 
vollzogen. 
Die erteilte Zulassung kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen 
für die Erteilung nicht oder nicht mehr gegeben sind. 
Der Veranstalter ist berechtigt, eine sofortige Kündigung aus dem Vertrag 
auszusprechen, wenn trotz zweimaliger Mahnung Zahlungsverzug besteht. 
In diesem Falle ist die Gebühr in Höhe von 30% der Standmiete zur Deckung 
der bereits entstandenen Kosten zu entrichten. 
Ergeben sich berechtigte Reklamationen oder Beanstandungen in Bezug 
auf die angebotenen Waren oder Arbeitsweise einer beteiligten Firma, ist der 
Veranstalter im allgemeinen Interesse berechtigt und befugt, sofort 
Maßnahmen zur Behebung zu treffen. In einem solchen Falle kann der 
Veranstalter bestehende Verträge für nachfolgende Veranstaltungen 
stornieren, weil wesentliche Voraussetzungen, die diesen Verträgen 
zugrunde liegen, nicht mehr gegeben sind. 
Der Veranstalter ist zum Widerruf der Zulassung und zur anderweitigen 
Vergabe der Standfläche in folgenden Fällen berechtigt:
1. D ie  Standf läche wi rd  n ich t  rechtze i t ig ,  d .h .  b is  

spätestens 12 Stunden vor der offiziellen Eröffnung, erkennbar 
belegt.

2. Der Aussteller verstößt gegen das Hausrecht des 
Veranstalters. 

Auch in diesen Fällen behält sich der Veranstalter die Geltendmachung von 
Schadensersatzleistung vor. 
Die Ausstellung nicht gemeldeter, nicht zugelassener oder gebrauchter 
Waren ist unzulässig. 

5. Rücktritt
Wird nach verbindlicher Anmeldung oder nach erfolgter Zulassung 
ausnahmsweise vom Veranstalter ein Rücktritt zugestanden, so sind 35% 
der Miete als Kostenentschädigung sowie die auf Veranlassung des 
Ausstellers bereits entstanden Kosten aus bereits erteilten Aufträgen zu 
entrichten. Der Antrag auf Rücktritt kann nur schriftlich erfolgen. Er ist nur 
dann rechtswirksam vereinbart, wenn der Veranstalter ebenfalls schriftlich 
sein Einverständnis gibt. 
Der Veranstalter kann die Entlassung davon abhängig machen, dass der 
gemietete Stand anderweitig vermietet werden kann. Neuvermietung 
entspricht einer Entlassung aus dem Vertrag, jedoch hat  evtl. der 
Erstaussteller die Differenz zwischen der tatsächlichen und der erzielten 
Miete zu tragen, zuzüglich der sich aus  Absatz 2 ergebenden Beträge. 
Kann der Stand nicht anderweitig vermietet werden, so ist der Veranstalter 
berechtigt, im Interesse des Gesamtbildes einen anderen Aussteller auf den 
nicht bezogenen Stand zu verlegen oder den Stand in anderer Weise 

der Veranstalter 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

7. Untervermietung, Mitaussteller, Überlassung des Standes an 
Dritte, Verkauf an Dritte
Der Aussteller ist nicht berechtigt, ohne Genehmigung des Veranstalters 
den ihm zugewiesenen Stand ganz oder teilweise unterzuvermieten oder 
sonst zu überlassen, ihn zu tauschen oder Aufträge für andere Firmen 
anzunehmen.
Die vom Veranstalter genehmigte Aufnahme eines Mitausstellers ist 
gebührenpflichtig. Bei einer nicht genehmigten Untervermietung bzw. 
Weitergabe eines Standes sind vom Aussteller, sofern der Veranstalter nicht 
Räumung durch den Untermieter belegten Fläche verlangt, 50% der 
Standmiete zusätzlich zu entrichten. Für die Entgegennahme von Aufträgen 
müssen die Auftragsbücher, sofern nicht eigene verwendet werden, neben 
der Anschrift der Lieferfirmen auch die genaue Anschrift des Standinhabers 
aufweisen. Aus dem Auftragsschein muss ersichtlich sein, bei welchem 
Aussteller und für welche Firma der Kaufvertrag abgeschlossen wurde.
Akzeptierte Mitaussteller werden aufgrund der Eintragungsbedingungen in 
das Messemagazin aufgenommen. Hierfür ist die Werbekostenpauschale 
von 49.- Euro einmalig fällig. Der Hauptaussteller verpflichtet sich, dafür zu 
sorgen, dass die Druckunterlagen termingerecht vorliegen.

8. Gesamtschuldnerische Haftung
Mieten mehrere Aussteller gemeinsam einen Stand, so haftet jeder von 
ihnen als Gesamtschuldner. 
Sie haben einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten in der Anmeldung zu 
benennen. Nur mit diesem braucht der Veranstalter zu verhandeln.
Mitteilungen an den in der Anmeldung benannten Vertreter gelten als 
Mitteilungen an den - oder bei Gemeinschaftsständen - an die Aussteller.

9. Miete und Kosten
Die Standmieten werden den Veranstaltungen individuell angepasst und 
sind im jeweilen Veranstaltungskonzept einsehbar.
Pro Aussteller entfällt eine obligatorische Werbekostenpauschale von 49.- 
Euro. 
Alle genannten Beträge verstehen sich zuzüglich der derzeit gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

10. Zahlungsbedingungen
1. Fälligkeit
Die Rechnungsbeträge sind pünktlich zu bezahlen. 

 
Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gelten vorliegende 
Zahlungsbedingungen.  
2. Zahlungsverzug
Von Fälligkeit an werden Verzugszinsen berechnet. Diese betragen 3%. 
Der Veranstalter kann nach vergeblicher Mahnung und bei entsprechender 
Ankündigung über nicht voll bezahlte Stände anderweitig verfügen. Er kann 
in diesem Falle die Überlassung des Standes verweigern. 
3. Pfandrecht
Für alle nicht erfüllten Verpflichtungen und den daraus entstehenden 
Kosten steht dem Veranstalter an den eingebrachten Messe-
/Ausstellungsgegenständen das Vermieter-Pfandrecht zu . Der 
Veranstalter haftet nicht für unverschuldete Beschädigungen und Verluste 

Bei Buchungen 
innerhalb 12 Monate vor Messebeginn werden 50 % Stand-
reservierungsgebühr sofort fällig, der geschuldete Restbetrag spätestens 
90 Tage vor Messebeginn. Bei Buchungen von mehr als 12 Monaten vor 
Messebeginn werden 20 % Standreservierungsgebühr sofort erhoben, der 
geschuldete Restbetrag wird spätestens 90 Tage vor Messebeginn fällig.
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der Pfandgegenstände und kann nach schriftlicher Ankündigung diese trotzdem die Messe-/Ausstellungsgegenstände entfernt, so gilt dies als 
freihändig verkaufen. Es wird dabei vorausgesetzt, dass alle vom Aussteller Bruch des Pfandrechts. 
eingebrachten Gegenstände unbeschränktes Eigentum des Ausstellers Für Beschädigungen des Fußbodens, der Wände und des miet- oder 
sind. leihweise zur Verfügung gestellten Materials haftet der Aussteller. 

Die Messe-/Ausstellungsfläche ist im Zustand wie übernommen, spätestens 
zu dem für die Beendigung des Abbaus gestgesetzten Termin, 
zurückzugeben. Aufgebrachtes Material, Fundamente, Aufgrabungen und 
Beschädigungen sind einwandfrei zu beseitigen. Andernfalls ist der 
Veranstalter berechtigt, diese Arbeiten auf Kosten des Ausstellers ausführen 
zu lassen. Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz bleiben davon 
unberührt.
Nach dem für den Abbau festgesetzten Termin nicht abgebaute Stände oder 
nicht abgefahrene Messe-/Ausstellungsgegenstände, werden vom 
Veranstalter auf Kosten des Ausstellers entfernt und unter Ausschluss der 
Haftung für Verlust oder Beschädigung beim Veranstalter eingelagert.  

18. Bewachung
Die allgemeine Bewachung des Geländes und der Hallen übernimmt der 
Veranstalter ohne Haftung für Verluste und Beschädigungen. 
Für die Beaufsichtigung und Bewachung des Standes ist der Aussteller 
selbst verantwortlich. Dies gilt auch während der Auf- und Abbauzeiten. 
Sonderwachen sind nur mit Genehmigung des Veranstalters zulässig. 

19. Haftung
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an Messe-
/Ausstellungsgegenständen und an der Standausrüstung sowie 
Folgeschäden. 
Wie weit dem Veranstalter ein Verschulden nachgewiesen werden kann, 
wird die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

20. Versicherung
Es wird den Ausstellern dringend nahe gelegt, über ihre Haftpflicht Messe- 
und  Ausstellungsgegenstände  auf eigene  Kosten versichern.

21. Fotografieren - Zeichnen - Filmen
Das gewerbsmäßige Fotografieren, Zeichnen und Filmen innerhalb des 
Messe-/Ausstellungsgeländes ist nur den vom Veranstalter zugelassenen 
Unternehmen/Personen gestattet.

22. Hausordnung
Der Veranstalter übt das Hausrecht im Messe-/Ausstellungsgelände aus. Er 
kann eine Hausordnung erlassen. 
Aussteller und ihre Mitarbeiter dürfen das Gelände und die Hallen erst eine 
Stunde vor Beginn der Messe/Ausstellung betreten. Sie müssen Hallen- und 
Gelände spätestens eine Stunde nach Schluss der Messe/Ausstellung 
verlassen haben. Übernachtung im Gelände ist verboten. 

23. Höhere Gewalt
Unvorhergesehene Ereignisse, die eine planmäßige Abhaltung der 
Messe/Ausstellung unmöglich machen, und nicht vom Veranstalter zu 
vertreten sind, berechtigen diesen,
a) die Messe/Ausstellung vor Eröffnung abzusagen. Muss die Absage mehr 

Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand während der gesamten Dauer der 
als 6 Wochen, längstens 3 Monate vor dem festgesetzten Beginn erfolgen, 

Ausstellung mit den angemeldeten Produkten/Dienstleistung zu belegen 
werden 25% der Standmiete als Kostenbeitrag erhoben. Erfolgt die Absage 

und mit sachkundigem Personal besetzt zu halten.
in den letzten 6 Wochen vor Beginn, erhöht sich der Kostenbeitrag auf 50%. 

Die Reinigung der Stände obliegt dem Aussteller und muss täglich nach 
Außerdem sind die auf Veranlassung des Ausstellers bereits entstanden 

Veranstaltungsschluss vorgenommen werden.
Kosten zu entrichten. Muss die Messe/Ausstellung infolge höherer Gewalt 

Dem Aussteller ist vorgeschrieben, Müll zu vermeiden bzw. nach 
oder auf behördliche Anordnung geschlossen werden, sind die Standmieten 

verwertbaren Stoffen zu trennen. Zusätzliche Entsorgungskosten werden 
und alle tragenden Kosten in voller Höhe zu bezahlen. 

nach dem Verursacherprinzip berechnet. 
b) die Messe /Ausstellung zeitlich zu verlegen. Aussteller, die den Nachweis 

14. Werbung führen, dass sich dadurch eine Terminüberschneidung mit einer anderen, 
Werbung jeder Art, insbesondere die Verteilung von Werbedrucksachen und von ihnen bereits fest belegten Messe/Ausstellung ergibt, können 
die Ansprache von Besuchern, ist nur innerhalb des Standes gestattet. Entlassung aus dem Vertrag beanspruchen.
Der Betrieb von Lautsprecheranlagen, Musik-/Lichbilddarbietungen und AV- c) die Messe/Ausstellung zu verkürzen. Die Aussteller können eine 
Medien jeder Art - auch zu Werbezwecken - durch den Aussteller bedarf Entlassung aus dem Vertrag nicht verlangen. Eine Ermäßigung der 
ausdrücklicher Genehmigung und ist rechtzeitig anzumelden. Standmiete tritt nicht ein. 
Die Vorführungen von Maschinen, akustischen Geräten, von In allen Fällen soll der Veranstalter derart schwerwiegende Entscheidungen 
Lichtbildgeräten und Moden, auch zu Werbezwecken, kann im Interesse der so frühzeitig wie möglich bekannt geben. Schadensersatzansprüche sind in 
Aufrechterhaltung eines geordneten Messe-/Ausstellungsbetriebes auch jedem Fall für beide Teile ausgeschlossen. 
nach bereits erteilter Genehmigung eingeschränkt oder widerrufen werden. 

24. Verwirkungsklausel
Wird vom Veranstalter eine Lautsprecheranlage betrieben, so behält sich 

Ansprüche der Aussteller gegen den Veranstalter, die nicht spätestens 2 
der Veranstalter Durchsagen vor. 

Wochen nach Schluss der Messe/Ausstellung schriftlich geltend gemacht 
15. GEMA werden, sind verwirkt.
In folgenden Fällen muss der Aussteller Kontakt zur GEMA aufnehmen: 

25. Änderungen
Beim Einsatz von Live-Musik, Musik vom Band, Schallplatte, Kassette oder  

Von den Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen abweichende 
Cd’s, bei Vorführungen von Tonfilmen oder Videos mit Musik oder wenn 

Abmachungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
einem AV- oder TV-Medium angehört wird.

26. Erfüllungsort und Gerichtsstand
16. Anschlüsse 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters, auch dann, 
Der Standinhaber haftet für alle Schäden, die durch Benutzung nicht 

wenn Ansprüche im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden.
gemeldeter und nicht von der Messe-/Ausstellungsinstallateuren 
ausgeführter Anschlüsse entstehen. Der Veranstalter haftet nicht für 

27. Salvatorische Klausel
Unterbrechungen oder Leistungsschwankungen der Strom-, Wasser

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
/Abwasser-, Gas-  oder Druckluftversorgung.

undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 
17. Abbau undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Kein Stand darf vor Beendigung der Veranstaltung ganz oder teilweise übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
geräumt werden. Zuwiderhandelnde Aussteller müssen eine Vertragsstrafe Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, 
in Höhe der halben Standmiete bezahlen. deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
Die Messe-/Ausstellungsgegenstände dürfen nach Beendigung der die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Veranstaltung nicht abtransportiert werden, wenn der Veranstalter sein Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
Pfandrecht geltend gemacht hat. Diese Mitteilung ist den im Stand entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
anwesenden Vertretern des Standinhabers zu übergeben. Werden 

11. Gestaltung und Ausstattung der Stände
Am Stand sind für die gesamte Dauer der Veranstaltung in einer für 
jedermann erkennbaren Weise Namen und Anschrift des Standinhabers 
anzubringen.
Die Ausstattung der Stände im Rahmen des gegebenfalls vom Veranstalter 
gestellten einheitlichen Aufbaus ist Sache des Ausstellers. Die Richtlinien 
des Veranstalter sind im Interesse des guten Gesamtbildes zu befolgen. Bei 
eigenem Standbau kann verlangt werden, dass maßgerechte Entwürfe vor 
zu Beginn der Arbeiten dem Veranstalter vorgelegt werden. Der Einsatz von 
Fertig- oder Systemständen ist der Anmeldung ausdrückliche zu vermerken. 
Die mit der Gestaltung bzw. dem Aufbau beauftragten Firmen sind dem 
Veranstalter bekannt zu geben. 
Eine Überschreitung der Standbegrenzung ist in jedem Falle unzulässig. 
Eine Überschreitung der vorgeschriebenen Aufbauhöhe bedarf 
ausdrücklicher Genehmigung des Veranstalter. 
Der Veranstalter kann verlangen, dass Messe-/Ausstellungsgegenstände, 
deren Aufbau nicht genehmigt, bzw. nicht den Ausstellungsbedingungen 
entsprechen, geändert oder entfernt werden. Kommt der Aussteller dieser 
Aufforderung nicht innerhalb von 24 Stunden nach, so kann die Entfernung 
oder Änderung durch den Veranstalter auf Kosten des Ausstellers erfolgen. 
Muss aus dem gleichen Grunde der Stand geschlossen werden, so ist ein 
Anspruch auf Rückerstattung der Standmieten nicht gegeben. 

12. Aufbau
Der Aufbau muss spätestens bis zum Aufbautermin abgeschlossen sein. Ist 
mit dem Aufbau des Standes am Tage vor der Eröffnung bis 12 Uhr nicht 
begonnen worden, so kann der Veranstalter über den Stand anderweitig 
verfügen. Der Aussteller haftet dem Veranstalter in diesem Falle für die 
vereinbarte Standmiete und darüber hinaus für weitere Kosten. 
Schadensersatzansprüche durch den Aussteller sind in diesem Falle 
ausgeschlossen. 
Alle für den Aufbau verwendete Materialien müssen schwer entflammbar 
sein. 
Der Abtransport von Ausstellungsgütern und der Abbau von Ständen vor 
Schluss der Veranstaltung ist unzulässig. 
Sämtliche Wandelemente dürfen weder benagelt noch beschraubt werden. 
Zur Befestigung der Gegenstände empfehlen wir Abhänge- oder 
Schnurhacken. Eventuelle Rückstände, die durch nicht geeignete 
Klebebänder entstehen, werden auf Kosten des Ausstellers entfernt. 
Reklamationen können nur dann anerkannt werden, wenn sie unverzüglich 
und schriftlich mitgeteilt werden. Soweit es sich um offensichtliche Mängel 
handelt, müssen diese jedoch spätestens bei Standübergabe mitgeteilt 
werden.  

13. Betrieb des Standes
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